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 Euer Partner im Kampf gegen den Spartentarifvertrag (TV-N)  
  
 Liebe Kolleginnen und Kollegen der BVG, 
 
 seit Monaten seid Ihr Zeugen, wie Eure Einkommens- und Arbeitsbedingungen von den etablierten Ge-
werkschaften in einem unwürdigen Kuhhandel Stück für Stück verschachert werden. Versprechen wer-
den gebrochen, Informationen verhindert, Kritiker, die sich dem Ausverkauf Eurer Rechte widersetzen, 
von den eigenen Gewerkschaften mundtot gemacht. Gipfel dieses absurden Gewerkschaftstheaters war 
gar die Drohung mit einem Streik zur Durchsetzung schlechterer tariflicher Bedingungen. Der engagier-
te Vorstand der Betriebsgruppe BVG in der gkl berlin, der anerkanntermaßen seit Jahren am besten über 
Eure Rechte sowie die Grausamkeiten des TV-N informiert hat, wurde inzwischen aus der gkl ausge-
schlossen und hat bei uns eine neue gewerkschaftliche Heimat gefunden. 
 
 Wir stellen uns hiermit als Eure neue unabhängige Gewerkschaft vor. 
 
Wir sind bereit, alle zu unterstützen, die Widerspruch gegen die Anwendung des Spartentarifvertrages 
einzulegen bereit sind. Dieser erste Schritt dient allerdings nur dazu, Eure Ansprüche zu sichern. 
 
 Die BVG wird von sich aus die Rechtsposition, weiterhin alle Tarifverträge des öffentlichen Dienstes 
aufgrund Eurer Arbeitsverträge anzuwenden, nicht anerkennen. Vielmehr ist ein arbeitsgerichtliches 
Verfahren notwendig, um Eure Ansprüche durchzusetzen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung und 
der immensen Auswirkungen dürfte der Rechtsstreit vermutlich bis zum Bundesarbeitgericht gehen. 
 

 Wir sind bereit, einen Musterprozess zu führen. 
 

 Aufgrund des hohen Finanzrisikos werden wir ein Klageverfahren aber erst einleiten können, wenn 
mindestens 100 Kolleginnen und Kollegen der BVG unser Anliegen mit einer Mitgliedschaft unterstüt-
zen. Uns ist bewusst, dass viele unter Euch von jeglicher Gewerkschaftsarbeit enttäuscht sind. Wir 
schlagen daher folgendes Verfahren vor: 
 
 Eine Klage vor dem Arbeitsgericht sollte im Laufe des 1. Quartals 2006 eingelegt werden. Wenn wir 
bis dahin wider Erwarten die Mindestzahl von ca. 100 Mitgliedern der BVG nicht erreicht haben, leiten 
wir kein Klageverfahren ein und Ihr erhaltet alle Mitgliedsbeiträge zurück. Ihr habt dann immer noch 
die Möglichkeit, individuell beim Arbeitsgericht vorzugehen. Wir meinen, dies ist ein faires Angebot. 
 
 Der Mitgliedsbeitrag in der DVG beträgt einheitlich 10 € im Monat. Bei jährlicher Zahlung redu-
ziert er sich auf 110 €/Jahr. Wenn Ihr Interesse habt mit uns um Euren gerechten Lohn zu kämp-
fen, dann meldet Euch unter links unten stehenden Kommunikationsmöglichkeiten. Unsere Web-
site lautet http://www.dieverwaltungsgewerkschaft.de/ 
 
Mit freundlichen Grüßen       
Klaus- D. Schmitt       
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